
Liechtensteinische Massnahmen über die
Begrenzung der Zahl der Ausländer im
Fürstentum Liechtenstein

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Mitteilungsblatt für die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein

Band (Jahr): - (1981)

Heft 1

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-938817

PDF erstellt am: 02.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-938817


9

die zweite Ueberfremdungs-Initiative, die sogenannte
Schwarzenbach-Initiative, benannt nach ihrem

Promotor, dem damaligen Nationalrat James Schwarzenbach.

Bei einer überdurchschnittlichen Stimmbeteiligung
(74,1 Prozent) wurde sie am 7. Juni 1970 von

550'000 Stimmberechtigten gutgeheissen, während
650'000 mit Nein votierten; in 13% Ständen überwog
die Nein-Minderheit, während 6% Kantone einen Ja-
Ueberschuss aufwiesen.
- Schiffbruch erlitt die dritte Ueberfremdungs-Ini-
tiative, die von der Nationalen Aktion lanciert
worden war. Im Oktober 1974 vereinigte das Volksbegehren

bei einer erneut hohen Stimmbeteiligung von
70 Prozent 880'000 Ja auf sich, während 1,7 Mio.
Stimmberechtigte ein Nein einlegten. Alle Stände
wiesen diesmal eine Nein-Mehrheit auf.
- Noch deutlicher als bei der dritten Initiative
fiel das Abstimmungsergebnis für die Nummern vier
und fünf aus, die 1977 zur Abstimmung gelangten.
Das von den Republikanern gestartete dritte
Volksbegehren "zum Schutz der Schweiz" wie auch die
Initiative "zur Beschränkung der Einbürgerungen",
lanciert wiederum von der Nationalen Aktion, scheiterten

deutlich.
- Hängig ist eine weitere Initiative, die ebenfalls
aus überfremdungspolitischen Gründen ergriffen worden

war: das von der Nationalen Aktion im Herbst
1979 eingereichte Volksbegehren "gegen den Ausverkauf

der Heimat".

LIECHTENSTEINISCHE MASSNAHMEN ÜBER DIE BEGRENZUNG

DER ZAHL DER AUSLÄNDER IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Fürstentum
Liechtenstein und der Schweiz über die Handhabung
der Fremdenpolizei für Drittausländer im Fürstentum

Liechtenstein und über die fremdenpolizeiliche
Zusammenarbeit vom 6. November 1963 verordnete die
Fürstliche Regierung am 9. September 1980 folgendes:
Art. 1 Zwischen dem Anteil der liechtensteinischen

und der ausländischen Wohnbevölkerung und
der Zahl der liechtensteinischen und der
ausländischen Erwerbstätigen ist ein
ausgewogenes Verhältnis anzustreben.
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Als ausgewogenes Verhältnis gilt ein
Ausländeranteil von höchstens einem Drittel
der Gesamtbevölkerung.
Zu diesem Zwecke wird die Zulassung von
Aufenthaltern und ihrer Familienmitglieder
von Grenzgängern und Saisonarbeitern
gemäss nachstehenden Vorschriften begrenzt.

Art. 2 Uebersteigt der Anteil der ausländischen
Bevölkerung einen Drittel der gesamten
Wohnbevölkerung, kann die Regierung abweichend

von einzelnen Bestimmungen dieser
Verordnung folgende Massnahmen treffen:
a) Verlängerung der Mindestfrist für die

Umwandlung von Grenzgänger- in
Aufenthaltsbewilligungen von 10 auf bis zu
15 Jahre und Erstreckung der Mindestfrist

für die Umwandlung von
Saisonbewilligungen in Aufenthaltsbewilligungen

von 45 Monaten während 5 Jahren
auf bis zu 90 Monaten während 10 Jahren

;
b) Verlängerung der Frist für den Wechsel

von einer Berufsbranche in eine andere
auf 5 Jahre;

c) Begrenzung der Zahl der Ausländer nach
Betrieben und Nationalitäten;

d) Verlängerung der Frist für die Erteilung
von Familienbewilligungen.

Weitere Artikel umschreiben:
- Besondere Bestimmungen für Aufenthalter
- Besondere Bestimmungen für Grenzgänger
- Besondere Bestimmungen für Saisonarbeiter
- Besondere Bestimmungen für Kurzaufenthalter und

Grenzgänger mit kurzfristiger Tätigkeit
- die Erteilung von Familienbewilligungen an aus¬

ländische Arbeitnehmer sowie
- das Meldewesen.

Besondere Rechtsstellung der Schweizer in Liechten-
stein und der Liechtensteiner in der Schweiz.
Die fremdenpolizeiliche Rechtsstellung der
beiderseitigen Staatsangehörigen im andern Vertragsstaat
stützt sich sowohl auf den Zollanschlussvertrag
als auch auf den Niederlassungsvertrag vom 6.7.1874.
In die erste Vereinbarung über die Regelung der
fremdenpolizeilichen Beziehungen vom 28.12.1923 wur-
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de unter anderem die Bestimmung aufgenommen, dass
den Angehörigen des andern Staates der Aufenthalt
zum Zwecke der Arbeitsannahme nicht verweigert wird,
sofern nicht besondere Verhältnisse dies rechtfertigen.

Am 23. Januar 1941 wurde ein neues Abkommen
über die Regelung der fremdenpolizeilichen Beziehungen

abgeschlossen. Auf Grund dieses Abkommens
erhielten die vor dem 1.1.1924 im Fürstentum Liechtenstein

eingebürgerten Liechtensteiner auf Gesuch hin
eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, auch zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Diese Unterscheidung

zwischen Alt- und Neubürgern war notwendig,
weil das Fürstentum die schweizerischen Wartefristen
für die Aufnahme in das Bürgerrecht nicht kannte.
Liechtenstein gewährte den Schweizer Bürgern ohne
Einschränkung Gegenrecht. Am 3. Juni 1948 erhielt
die Vereinbarung von 1941 eine neue Fassung;
indessen wurden keine wesentlichen Aenderungen
vorgenommen. Mit der geltenden Vereinbarung vom 6.11.
1963 über die fremdenpolizeiliche Rechtsstellung
der beiderseitigen Staatsangehörigen im andern
Vertragsstaat wurden insbesondere die folgenden Fragen
geregelt: Erteilung der Niederlassungsbewilligung
nach fünf Jahren Anwesenheit im andern Vertragsstaat,

Verzicht auf die Bewilligungspflicht für die
beiderseitigen Staatsangehörigen zur Betätigung als
Grenzgänger im andern Staat und Verbesserung der
Rechtsstellung für Neuliechtensteiner mit Rücksicht
auf das im Jahre 1960 geschaffene neue Bürgerrechtsgesetz

in Liechtenstein.
Mit den beiden Vereinbarungen aus dem Jahre 1963
können die fremdenpolizeilichen Beziehungen
zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein
nach Ansicht des Bundesrates aus dem Jahre 1973
nach wie vor zweckmässig geregelt werden. Ob sich
im Hinblick auf die Ueberfremdung in Liechtenstein
dieses zwischen zwei Staaten so hervorragende
Vertragswerk, das sich zum Wohle der liechtensteinischen

und schweizerischen Staatsbürger auswirkte,
nicht doch einer Revision bedarf? Gespräche auf
Expertenebene sind auf jeden Fall im Gange.

*************
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